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Nach Meinung der Vortragenden Dr. Anthony WÄCHTER,
Vizepräsident des LG für Strafsachen Wien, Dr. Paul
SCHOBER, Richter des LG Wiener Neustadt i.R., und Brig.
i.R. Mag. Hardy EISENSTÄDTER gibt es Rechtsvorschrif-
ten, die die Frage, wer Reitunterricht erteilen darf, zumin-
dest bezogen auf den Schulunterricht sowie auch in Be-
zugnahme auf gewerbliche Betriebe (§ 17 Abs. 2 Tierhal-
tungsgewerbeverordnung) klar und deutlich beantworten.
Diese betrifft nicht nur den Tierschutz, vielmehr lässt sich
daraus auch der Schutz von Reitern und Fahrschülern ab-
leiten. Würde sich diese Bestimmung lediglich auf den Tier-
schutz beziehen, hätte der Normgeber wohl kaum den Be-
griff „Lehrbetrieb“ expressis verbis erwähnt und entspre-
chend qualifiziertes Personal gefordert. Hat jemand „privat“
und ohne über die entsprechenden Ausbildung zu verfü-
gen, Reitunterricht erteilt, wird im Schadensfall festzustel-
len zu sein, ob dieser Unterricht den anerkannten Regeln
des Bundesfachverbandes für Reiten und Fahren entspro-
chen hat. Das Gericht überprüft, ob ein qualifizierter, sorg-
samer Reitlehrer in der gleichen Situation ebenso gehan-

delt hätte. Es ist zu prüfen, ob Fehlhandlungen vorliegen,
die einem sorgsamen, qualifizierten Reitlehrer keinesfalls
unterlaufen wären. In diesem Falle wird der Sorgfaltsmaß-
stab anhand der einschlägigen Richtlinien des jeweiligen
Sportverbandes beurteilt (siehe OGH 16. 6. 1982, 1 Ob
639/82, JBl 1983, 258; 30. 4. 1996, 4 Ob 2072/96w; 2. 4.
1997, 7 Ob 2415/96i). Grobe Fahrlässigkeit setzt ein Ver-
halten voraus, von dem der Beschuldigte wusste oder wis-
sen musste, dass es geeignet ist, den Eintritt des Versi-
cherungsfalles zu verursachen oder die Vergrößerung des
Schadens zu fördern. Die Judikatur geht bei der Beurtei-
lung eines Verhaltens als grob fahrlässig nach der soge-
nannten Mosaiksteinchentheorie vor. Das bedeutet, dass
für die Annahme der Leistungsfreiheit mehrere Fahrlässig-
keitshandlungen vorliegen müssen, die jede für sich zwar
leicht fahrlässig sein können, in Summe jedoch als grobe
Fahrlässigkeit anzusehen sind (siehe OGH 29. 11. 2006,
7 Ob 232/06b; 8. 3. 2006, 7 Ob 39/06w; 31. 8. 2005, 7 Ob
161/05k).
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Grundseminar „Rechtskunde für 
Sachverständige“

Seminarleiter: 
Dr. Helmut HUBNER, OLG Präsident i.R.
Mag. Walter HAUNSCHMIDT, Richter des LG Wels

Tagungsorte und Termine:
Landwirtschaftskammer für OÖ 
4021 Linz, Auf der Gugl 3
GS 4/OÖ  11. und  12. Nov. 2011

oder
Landgasthof Holznerwirt 
5301 Eugendorf, Dorfstr. 4
GS 2/Sbg.  15. und  16. April  2011
GS 3/Sbg.  14. und  15. Okt.  2011

Seminarzeiten:
Freitag      14 – 19 Uhr
Samstag     9 – 18 Uhr

Sollten Sie übernachten wollen, wenden Sie 
sich bitte direkt an die oben angeführten
Seminaradressen (LWK Tel.: 0732 / 6902 / 1470
oder Holznerwirt Tel.: 06225 / 8205)

Kosten:
€ 414,–  inkl. USt., 1 Mittagessen, Kaffee, Getränke u. Skripten
€ 327,– inkl. USt., nur für Mitglieder und Anwärter des LV
(Erlagschein wird zugesandt. Sollte die Rechnung auf eine 
Firmenadresse lauten, bitte dies bei Anmeldung bekannt-
geben.)

Anmeldung: nur schriftlich an das Büro des Landesverban-
des Robert-Stolz-Str. 12, 4020  Linz (Fax: 0732 / 65 24 62)
Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt! Die Anmeldungen 
werden in der eingegangenen Reihenfolge berücksichtigt. 

Schriftliche Stornierungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn
sind kostenlos. Nach diesem Zeitpunkt  würde der Landesver-
band für die Administration einen Betrag von € 40,– einbehal-
ten.Bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstal-
tungstag wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
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